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1. Betreff: Bewerbung für das Landeskinderturnfest 2021 

 

 
2. Beratungsfolge: Sitzungstermin Öffentlichkeitsstatus 

1. Schul- und Sportausschuss 
 

16.10.2017 öffentlich 

2. Gemeinderat 
 

27.11.2017 öffentlich 

 
 

3. Finanzielle Auswirkungen:      Nein   Ja 
(Kurzübersicht)         
 

4. Mittel stehen im aktuellen DHH bereit:     Nein   Ja 
           
 

 in voller Höhe     teilweise           € 

(Nennung HH-Stelle mit Betrag und Zeitplan) 
 

5. Beschreibung der finanziellen Auswirkungen: 
 

1. Investitionskosten 
 
 Gesamtkosten der Maßnahme (brutto) 90.000 € 
 
 Objektbezogene Einnahmen (Zuschüsse usw.) ./.       € 
 

 Kosten zu Lasten der Stadt (brutto)       € 

 
2. Folgekosten 
 
 Personalkosten       € 
 Laufender Betriebs- und Unterhaltungsaufwand 
 nach Inbetriebnahme der Einrichtung bzw. der 

 Durchführung der Maßnahme       € 

 

 Zu erwartende Einnahmen (einschl. Zuschüsse) ./.       € 

 Jährliche Belastungen        € 
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Beschlussantrag (Vorschlag der Verwaltung): 
 
 
Der Schul- und Sportausschuss empfiehlt dem Gemeinderat, die Verwaltung zu be-
auftragen, sich um die Ausrichtung des Landeskinderturnfestes 2021 zu bewerben 
und die Finanzierung entsprechend den Angaben in der Vorlage sicher zu stellen. 
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Sachverhalt/Begründung: 
 
1. Strategisches Ziel 
C4: Offenburg begleitet und fördert den Erhalt und den Ausbau von Sport- und Be-
wegungsangeboten im Bereich des Breiten-, Gesundheits- und Leistungssports und 
schafft die dafür notwendige Infrastruktur. 
 
2. Sachverhalt 
Die Stadt Offenburg hat in den vergangenen Jahren regelmäßig bewiesen, dass die 
innerhalb der Stadtgrenzen bestehende Sportinfrastruktur sehr gut geeignet ist, um 
sportliche Großveranstaltungen durchzuführen. Da in Offenburg darüber hinaus auch 
hoch engagierte und sportbegeisterte Bürgerinnen und Bürger leben, konnten inner-
halb der Stadtgrenzen viele überregional bedeutsame Veranstaltungen ausgetragen 
werden. 
 
Hinsichtlich der Teilnehmerzahlen waren der Dance World Cup 2017 mit rund 4.000 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowie das Landesturnfest 2010 mit knapp 10.000 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern absolute Höhepunkte der vergangenen Jahre. 
 
Mit der Durchführung des baden-württembergischen Landesturnfestes hatte die 
Stadt Offenburg im Jahr 2010 eine lange und bewährte Tradition fortgeführt. So war 
die Stadt Offenburg nach dem zweiten Weltkrieg in den Jahren 1951, 1961 und 1974 
Ausrichterin des Badischen Turnfestes. Diese Veranstaltungen weisen seit Jahrzehn-
ten eine gesunde Mischung aus breiten- und leistungssportorientierten Wettbewer-
ben auf. Die Teilnehmer an diesen Landesturnfesten sind derzeit in aller Regel min-
destens 12 Jahre alt. Die ältesten Sportlerinnen und Sportler waren bei den vergan-
genen Veranstaltungen 80 Jahre und älter. 
 
Seit 1996 wird darüber hinaus alle 2 Jahre ein Landeskinderturnfest durchgeführt. An 
diesen Veranstaltungen, die zuletzt 2015 in Pforzheim und 2017 in Konstanz durch-
geführt wurden, nehmen bis zu 4.000 Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 
vierzehn Jahren teil. Die Kinderturnfeste finden üblicherweise im Juli an einem Wo-
chenende (von Freitag bis Sonntag) statt. 
 
Auf Grund der guten Kontakte zwischen dem Badischen Turnerbund und der Stadt 
Offenburg sowie den guten Erfahrungen, die während des Turnfestes 2010 gesam-
melt werden konnten, wurde die Idee entwickelt, das Landeskinderturnfest 2021 in 
Offenburg durchzuführen. 
 
3. Rahmenbedingungen 
Die Durchführung eines Landeskinderturnfestes ist als sportliche Großveranstaltung 
für jede Stadt eine organisatorische Herausforderung. Es prägt damit das betreffende 
Sportjahr nachhaltig. 
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Die Badische Turnerjugend, als Veranstalterin des Landeskinderturnfestes, geht da-
von aus, dass in Offenburg rund 4.000 jugendliche Turnerinnen und Turner das Kin-
derturnfest aufsuchen werden. Auf Grund der sehr zentralen Lage der Stadt Offen-
burg wird derzeit davon ausgegangen, dass „nur“ rund 3.500 Übernachtungsmög-
lichkeiten benötigt werden.  
 
Da es bei Landeskinderturnfesten üblich ist, dass die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer in Klassenzimmern untergebracht werden, müssen nicht nur eine große Zahl 
von Sportstätten, sondern auch von Schulgebäuden zur Verfügung gestellt werden. 
Auf Grund der Altersstruktur der Teilnehmerinnen und Teilnehmer wird angestrebt, 
die Entfernungen zwischen den Übernachtungs- und Wettkampfstätten so gering wie 
möglich zu halten. 
 
Offenburg kann als Schul- und Sportstadt eine Vielzahl von Hallen und Schulräumen 
nachweisen, die für die vielfältigen Sportangebote des Landeskinderturnfestes und 
als Übernachtungsmöglichkeit für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gut geeignet 
sind. Dies betrifft insbesondere das Schulzentrum Nord-West, sowie die dort angren-
zenden Sportanlagen. Folglich ist derzeit angedacht, dass der überwiegende Teil 
aller sportlichen Veranstaltungen dort stattfindet. 
 
Die nachfolgende Tabelle 1 stellt auf Grundlage der Erfahrungen, die im Rahmen 
des Landesturnfestes 2010 gesammelt werden konnten, die derzeitigen Planungen 
hinsichtlich der Übernachtungskapazitäten dar. Es wird hier davon ausgegangen, 
dass nur Klassenzimmer und keine Fachräume genutzt werden. Des Weiteren wird 
es für jede Übernachtungsstätte einen Patenverein geben, der vor Ort rund um die 
Uhr als Ansprechpartner für die Übernachtungsgäste zur Verfügung stehen wird. 
 

Tabelle 1: Übernachtungsmöglichkeiten in den Schulen 

Schule: Übernachtungsplätze: 

Oken-Gymnasium 740 

Schiller-Gymnasium 490 

Grimmelshausen-Gymnasium 450 

Theodor-Heuss-Realschule 490 

Waldbachschule 210 

Astrid-Lindgren-Schule 410 

Anne-Frank-Schule / Erich-Kästner-Realschule 400 

Georg-Monsch-Schule 300 

Konrad-Adenauer-Schule / Eichendorff-Schule 400 

    

Summe 3890 

  



 
 

Beschlussvorlage   

Drucksache - Nr.    

138/17   

 
Dezernat/Fachbereich: Bearbeitet von: Tel. Nr.: Datum: 
Fachbereich 9, Abteilung 9.2 Herr Elsté 82-2252 21.09.2017 

 
Betreff: Bewerbung für das Landeskinderturnfest 2021 
 
 

5 

Es wird deutlich, dass knapp die Hälfte der benötigten Plätze allein am Schulzentrum 
Nord-West bereitgestellt werden können. Die übrigen Plätze können über die Nut-
zung der weiteren Kernstadtschulen realisiert werden.  
 
Inwieweit, auf Grund von Umbaumaßnahmen, in den einzelnen Schulgebäuden die 
angenommenen Plätze tatsächlich zur Verfügung stehen, kann zum heutigen Zeit-
punkt noch nicht exakt abgeschätzt werden. Folglich besteht die Möglichkeit, dass 
weitere Schulgebäude genutzt werden müssen. 
 
In der Tabelle 2 sind die derzeit angedachten Wettkampfstätten aufgelistet. 
 

Tabelle 2: Wettkampfstätten 

Wettkampf / Veranstaltung: Sportstätte: 

Kinder-Gerät-Wettkampf Sporthalle am Sägeteich 

Kinder-Wahl-Wettkampf Schillerhalle 

Schüler-Gruppen-Wettkampf (SGW) Nord-West-Halle 

Schüler-Gruppen-Meisterschaft (SGM) Nord-West-Halle 

Showstars und Sternchen Nord-West-Halle 

Turnfestzentrum Schulzentrum Nord-West 

Leichtathletik ETSV-Stadion (Freiburger Str.) 

Schwimmen (Durchführung noch unsi-
cher) 

Hallenbad 

Singen SFZ am Mühlbach 

WK- und Orga-Büro Theodor-Heuss-Realschule 

Helfertreff SFZ am Mühlbach 

  
Auch wenn das in Offenburg bestehende Sport- und Übernachtungsstättenangebot 
sehr kompakt ist und auch der ÖPNV gut funktioniert, muss doch davon ausgegan-
gen werden, dass für die Kinderturnfestteilnehmer/innen, insbesondere am Samstag 
und Sonntag, eine Festlinie eingerichtet werden muss. Da der Bedarf von den tat-
sächlichen Meldezahlen und dem Turnfestprogramm (vgl. hierzu Anlage 1) abhängig 
ist, kann der städtische Aufwand hierfür zum jetzigen Zeitpunkt nicht exakt beziffert 
werden (vgl. hierzu Ziffer 6 dieser Vorlage). 
 
Derzeit wird darüber hinaus geprüft, inwieweit im Zusammenhang mit der Durchfüh-
rung des Landeskinderturnfestes auch ein nachhaltiger Mehrwert für die Stadt Offen-
burg produziert werden kann. Die Durchführung von Schulungen für im Bereich der 
Bewegungserziehung tätige Personen (Erzieher/innen, Lehrer/innen oder Übungslei-
ter/innen) oder aber die Förderungen von Kooperationen zwischen Vereinen und 
Schulen bzw. Kitas sind denkbar. 
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Aktuell steht bereits fest, dass die Badische Turnerjugend gemeinsam mit der Stadt 
Offenburg am Freitag einen Schulaktionstag durchführen würde. In dessen Rahmen 
werden den Schülerinnen und Schülern der Klassenstufen 1 bis 6 interessante Mit-
machangebote präsentiert. Des Weiteren steht allen Offenburger Kindern die Fun-
Factory am Samstag und Sonntag kostenfrei zur Verfügung. Hier werden ebenfalls 
wettbewerbsfreie Angebote durchgeführt. 
 
4. Veranstalter und Ausrichter 
Die Badische Turnerjugend ist Veranstalter des Landeskinderturnfestes. 
 
Die Badische Turnerjugend ist die Jugendorganisation des Badischen Turner-
Bundes, dem größten gesamtbadischen Sportfachverband. Der Badischen Turnerju-
gend gehören die Kinder und Jugendlichen der weit über 1.000 Mitgliedsvereine und 
-abteilungen des Badischen Turnerbundes in 13 Turngauen an.  
 
Als Ausrichter würde die Stadt Offenburg in Kooperation mit den Mitgliedsvereinen 
des Ortenauer Turngaus fungieren.  
 
5. Bisherige Bemühungen 
Nachdem die Idee zur Durchführung des Landeskinderturnfestes in Offenburg entwi-
ckelt wurde, fand ein Abstimmungsgespräch zwischen Vertreter/innen der Badischen 
Turnerjugend und der städtischen Abteilung Schule und Sport statt. Im Rahmen die-
ses Treffens wurden die möglichen Übernachtungs- sowie Wettkampfstätten besich-
tigt. 
 
Nachdem ein erstes Veranstaltungskonzept erarbeitet worden ist, führte die Verwal-
tung mit den Vorsitzenden des Offenburger Sportkreises ein Gespräch bezüglich der 
Durchführung des Kinderturnfestes in Offenburg. Beide Vorsitzende zeigten sich 
über die Initiative hoch erfreut. 
 
Auf dieser Grundlage hat der Vorsitzende des Ortenauer Turngaus die Mitgliedsver-
eine über die angedachte Durchführung informiert und sich die Unterstützung dieser 
Vereine bei der Durchführung gesichert. 
 
Parallel dazu hat die Verwaltung mit den Leitungen der in Tabelle 1 genannten Schu-
len gesprochen. In allen Besprechungen wurde der Verwaltung ebenfalls die Bereit-
schaft zur Unterstützung signalisiert. Es wurde vereinbart, dass, zu gegebener Zeit 
Ortstermine durchgeführt werden und gemeinsam festgelegt wird, welche Räume für 
Übernachtungen genutzt werden können.  
 
Aus Sicht der Abteilung Stadtmarketing kann das Landeskinderturnfest im Jahr 2021 
in Offenburg stattfinden. Denn zum einen werden die Planungen zu den Heimattagen 
2022 nicht berührt und zum anderen wird der absolut überwiegende Teil der Veran-
staltung auf dem Schulzentrum Nord-West durchgeführt werden. 
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6. Kosten und Finanzierung 
Die Stadt stellt der Badischen Turnerjugend die eigenen Sportstätten sowie Über-
nachtungsstätten mietfrei zur Verfügung. Eine Kostenschätzung hat ergeben, dass 
für Sachleistungen wie den Transport der Teilnehmer/innen, TBO-Einsatz, Betriebs-
kosten im Zusammenhang mit Übernachtungen etc. mit Gesamtkosten in Höhe von 
60.000 bis 90.000 Euro gerechnet werden muss. Dieser Aufwand ist durch die Stadt 
Offenburg zu tragen. Die benötigten finanziellen Mittel müssen zusätzlich bereitge-
stellt werden, da eine Finanzierung aus bestehenden Mitteln der Sportförderung nicht 
möglich ist. Denn dies würde zu einer massiven Verschlechterung der Ressourcen-
ausstattung für andere Fördertatbestände führen. 
 
Die Verwaltung wird überprüfen, ob ein Teil der maximal 90.000 Euro über Sponso-
ring-Partnerschaften refinanziert werden kann. 
 
Des Weiteren wird, wie auch beim Landesturnfest 2010, davon ausgegangen, dass 
auf eine interne Verrechnung verzichtet wird. 
 
7. Zusammenfassung und weiteres Vorgehen 
Das Landeskinderturnfest ist ein sportliches Großereignis mit überregionaler Bedeu-
tung und bietet für Offenburg erneut eine sehr gute Plattform, sich als Sportstadt weit 
über die Ortenau hinweg zu präsentieren.  
 
Einen kurzen visuellen Eindruck erhalten die Mitgliedern des Schul- und Sportaus-
schusses durch die Vorführung eines kleinen Zusammenschnitts von Videosequen-
zen.  
 
Da die Grundvoraussetzungen für diese Veranstaltung in Offenburg nahezu ideal 
sind und auch der Offenburger Sport von dem Ereignis profitieren kann, schlägt die 
Verwaltung vor, sich offiziell um die Ausrichtung des Landeskinderturnfestes 2021 zu 
bewerben und mit der Badischen Turnerjugend in die abschließenden Verhandlun-
gen zur Erstellung des Ausrichtervertrages einzutreten. Der Ausrichtervertrag soll 
dann nach Möglichkeit bereits im Jahr 2018 unterschrieben werden. 
 
Die benötigten Finanzmittel in Höhe von maximal 90.000 Euro sollen in der mittelfris-
tigen Finanzplanung bereits im Rahmen der Beratungen zum Doppelhaushalt 
2018/2019 berücksichtigt werden. 
 
 


	FLD_VONAME
	FLD_VOATNR
	FLD_VOVERF
	FLD_SBVADTEL
	FLD_VOACDAT
	FLD_VOBETR
	Gremium
	Datum
	OStatus
	Beratungsfolge
	FAuswirkung
	Kontrollkästchen9
	Kontrollkästchen10
	Kontrollkästchen11
	Kontrollkästchen12
	Beschlußvorschlag
	Sachverhalt

